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«Freier Zugang» für alle
Wer scü/ec/ü sie/it, sc/üecüt frört oder uicfrt gut zzr Fuss ist, trifft uteterorts

auf Htuderutsse. Am 18. Mut sttmmeu uür über die luiftafiee «Gtetcde

Fecdte für ße/ituderte» aö. Dte Vortage betrifft aucü eieZe dttere Meuscüeu.

VON ANNEGRET HONEGGER

Wer
nach einem Unfall an

Krücken geht, mit einem Kin-

derwagen ins Tram steigt oder
mit grossem Gepäck reist, weiss: Nur
schon zwei, drei Treppenstufen können
schnell zum Hindernis werden. Auch wer
älter wird, kann eines Tages den Bus-

fahrplan kaum mehr lesen, verpasst die
halbe Sonntagspredigt oder hat Mühe,
eine breite Strasse während der kurzen
Grünphase zu überqueren.

Joe Manser kennt solche Schwierig-
keiten gut. Der Architekt und Leiter der
Schweizerischen Fachstelle für behinder-

tengerechtes Bauen ist selber Rollstuhl-
fahrer. Aus Erfahrung weiss er: «Die Ge-

Seilschaft orientiert sich an den Fitten,
Schnellen und Fähigen. Wer da nicht mit-
halten kann, fühlt sich bald ausgegrenzt.»

Auch die Zahlen sprechen eine ein-

deutige Sprache. Zehn Prozent der Bevöl-

kerung oder rund 700000 Menschen in
der Schweiz gelten als «behindert». Fast

100000 davon sind sehbehindert, etwa
300000 haben Hörprobleme, und eben-

so viele haben Mühe beim Gehen. Der
Grossteil dieser Betroffenen, ungefähr
eine halbe Million, sind ältere Menschen.

Als «behindert» zählt also auch, wer
aus Altersgründen an verminderter Seh-

oder Hörkraft leidet oder in der Mobilität
eingeschränkt ist. Behindert? «Dieser Be-

griff wird heute viel weiter gefasst als

früher», erklärt Joe Manser. Als «mobi-
litätsbehindert» im weiteren Sinn gelten
auch Kleinkinder, Reisende mit Gepäck,
Eltern mit Kinderwagen, ältere Leute
oder Lieferanten mit schwerer Ware.

Design for all
All diese Menschen, so Manser, könnten

von einer behindertengerechten oder
hindernisfreien Umgebung profitieren.

Wer nicht schnell
und fit ist, trifft
nicht nur im Stras-

senverkehr auf
Hindernisse.

«Design for all», also Bauen für alle,
heisst das Stichwort, das nicht von unge-
fähr aus dem Englischen kommt. In Arne-

rika ist der Abbau von baulichen Barrie-

ren seit längerem selbstverständlich und

gesetzlich verankert.
Auch die Schweizer Bundesverfas-

sung verbietet die Diskriminierung von
körperlich, geistig oder psychisch behin-
derten Menschen. Das neue Behinder-

tengesetz, das im nächsten Jahr in Kraft

tritt, soll die Massnahmen gegen deren

Benachteiligung regeln. Zusätzlich stim-

men wir am 18. Mai über die Initiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» ab, die

ein verfassungsmässiges Recht auf freien

Zugang zu allen öffentlichen Anlagen
und Einrichtungen verlangt.

Doch noch sieht die Realität anders

aus. Siebzig bis achtzig Prozent der für
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die Öffentlichkeit bestimmten Bauten
sind für Behinderte nicht zugänglich,
schätzen Fachstellen. Die Liste der nöti-

gen Verbesserungen ist lang. Vielerorts
fehlen Handläufe und Rampen oder
akustische und optische Hilfen. «Oftmals
würden schon kleine Massnahmen und

etwas Fantasie viel bringen», weiss Urs

Kaiser vom Schweizerischen Blinden-
und Sehbehindertenverband (SBV): eine

grössere Schrift auf einem Formular oder
einer Bedienungsanleitung, eine Stock-

werkansage im Lift, ein akustisches Zei-
chen am Lichtsignal, eine bessere Be-

leuchtung im Treppenhaus oder in der

Unterführung. Bei pro audito Schweiz,
der Organisation für Menschen mit Hör-

Problemen, macht man auf weitere
Lücken aufmerksam: etwa bei Anlagen
für den Direktempfang mit Hörgerät in
Kirchen oder Mehrzweckhallen oder feh-

lenden optischen Haltestellenanzeigen
im öffentlichen Verkehr.

Viele können profitieren
«Behindertengerechtes Bauen hilft nicht
nur einigen wenigen, sondern ist ein Ge-

winn für alle», sagt Joe Manser. Es sollte
deshalb zum selbstverständlichen Stan-
dard werden wie etwa die Einhaltung
von Energiegrenzwerten. Je mehr Woh-

nungen beispielsweise von Anfang an
hindernisfrei geplant würden, desto
leichter lassen sie sich im Bedarfsfall an-

passen. Und desto länger kann man auch
nach einem Unfall oder im Alter in den

vertrauten vier Wänden wohnen bleiben.
Teure Nachrüstungen und Speziallösun-
gen entfallen. «Eine gesunde Gesellschaft
zeichnet sich dadurch aus, dass alle am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können», betont Urs Kaiser.

Hindernisfreies Bauen muss nicht
teuer sein. Erste Untersuchungen zeigen,
dass es sich bei Neubauten in der Regel
mit minimalen Mehrkosten oder gar kos-
tenneutral umsetzen lässt. Bei Umbauten
bewegen sich die Mehrkosten auch bei

grosszügigen Lösungen unter der Fünf-
prozentmarke. «Ob eine Beleuchtung gut
ist, ist keine Frage des Preises/sondern
der Planung», erklärt Architekt Joe Man-
ser. Beispiele guter und technisch befrie-
digender Architektur gebe es genug. «Die

Entschuldigung, nicht daran gedacht zu
haben, darf einfach nicht mehr vorkom-
men.» Bereits mehren sich die Anzei-
chen, dass ein Umdenken stattfindet. Die

Joe Manser
wünscht sich

«Design for all»

Bauen für alle.

Migros etwa hat laut Manser gemerkt,
dass nicht nur Rohstuhl Fahrende, son-
dem auch ältere Menschen und Eltern
mit Kinderwagen hindernisfreies Einkau-
fen schätzen. Ebenso rechnet man beim
Zürcher Verkehrsverbund, dass nicht nur
150000 direkt Mobilitätsbehinderte von
einem behindertengerechten Ausbau

profitieren, sondern nochmals gleich vie-
le Reisende mit Kindern oder Gepäck.
«Und genau das», betont Joe Manser,
«heisst für mich Design for all.»

Gleiche Rechte für Behinderte:
Behinderten-Gesetz und -Initiative
Artikel 8 der neuen Schweizer Bundes-

Verfassung, die seit dem Jahr 2000 in Kraft
ist, beinhaltet ein Diskriminierungsverbot
für körperlich, geistig oder psychisch be-

hinderte Menschen. Der gleiche Artikel
verlangt auch, dass das Gesetz Massnah-

men zur Beseitigung von Benachteiligun-
gen der Behinderten vorsieht.

Bereits 1999 ist die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» einge-
reicht worden, über die am kommenden
18. Mai abgestimmt wird. Hauptforde-

rung ist der freie Zugang zu öffentlichen
Bauten, Anlagen und Dienstleistungen.

Als indirekten Gegenvorschlag dazu
haben Bundesrat und Parlament das «Bun-

desgesetz über die Beseitigung der Be-

nachteiligungen behinderter Menschen»

(abgekürzt: BehiG) ausgearbeitet, welches

voraussichtlich am 1.1.2004 in Kraft tritt.
Den Behindertenorganisationen geht

dieses zu wenig weit. Mängel orten sie

vor allem in den Bereichen Bauten, Schu-
le und Arbeit. So regelt das BehiG nur
den Zugang zu neu bewilligten und zu re-

novierenden Bauten. Die meisten bereits
bestehenden Gebäude bleiben nach dem
BehiG für behinderte Menschen unzu-
gänglich. Die Volksinitiative möchte im
Gegensatz zum Gesetz auch Private ver-

WAS PRO SENECTUTE DAZU MEINT

Die Behinderten kämpfen seit langem
auch in der Schweiz für gleiche Rech-

te. Sie engagieren sich für einen freien

Zugang zu öffentlichen Gebäuden so-
wie Verkehrs- und Kommunikations-
mittein. Sie haben bereits viel erreicht.
In der Bundesverfassung gibt es ein

Diskriminierungsverbot - und dem-
nächst tritt das Bundesgesetz über die

Beseitigung der Benachteiligung be-
hinderter Menschen in Kraft.

Was die Behinderten bisher durchset-

zen konnten und wofür sie in Zukunft

kämpfen werden, dient nicht nur
ihnen. Auch wer sich nicht als «be-

hindert» empfindet, kann davon profi-
tieren. Wer beispielsweise Mühe hat

mit hohen Tritten, wer nicht mehr so

gut hört oder sieht, ist dankbar für
alle entsprechenden Verbesserungen.
Die Stiftung Pro Senectute anerkennt
das Engagement der Behinderten und
ihrer Organisationen für einen «freien

Zugang für alle» und ist dafür dankbar.
Das Engagement führt auch zu Ver-

besserungen für die älteren Menschen
und wird deshalb von der Stiftung mit-

getragen.
Am 18. Mai 2003 erfolgt die Abstim-

mung über die Volksinitiative «Gleiche

Rechte für Behinderte». Diese will den
Prozess beschleunigen und einige
Dinge griffiger regeln. Es ist Sache der

Stimmberechtigten, darüber zu ent-
scheiden. Pro Senectute gibt dazu
keine Parole heraus.

Wichtig aber ist der Stiftung, darauf hin-

zuweisen, dass es bei der ganzen
Frage des freien Zugangs für alle nicht
«nur» um eine Behindertenangelegen-
heit geht. Sondern um etwas, das

vielen dient. Nicht zuletzt den älteren
Menschen.

/Wart/n /Mezger
D/reÄfor Pro Senecfufe Sc/rwe/z

pflichten, ihre Dienstleistungen in behin-
dertengerechter Form anzubieten.

Bundesrat und Parlament lehnen die

Volksinitiative ab. Die Gegner befürchten
zu hohe Anpassungskosten sowie eine
Flut von Gerichtsverfahren seitens der
Behinderten. Letzteres trat aber, so die

Initianten, in der vergleichbaren Situa-

tion bezüglich der Gleichstellung von
Mann und Frau nicht ein.
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